Satzung Wirtschaftsforum / Werbegemeinschaft Hersbruck e.V.

eingetragen unter Nr. 59 im Vereinsregister des Amtsgerichts Hersbruck

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr:

Der Verein führt den Namen „Wirtschaftsforum / Werbegemeinschaft Hersbruck e.V.“ und soll in das 

Vereinsregister eingetragen werden.

Sitz des Vereins ist Hersbruck

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 Vereinszweck:

Der Verein bezweckt die Werbung für die Stadt Hersbruck als Einkaufsstadt. Zu diesem Zweck werden vor

allem gezielte Werbemaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus sollen jedoch alle Möglichkeiten ergriffen

werden, um die Anziehungskraft der Stadt und ihrer gewerblichen Wirtschaft zu fördern. 

Der Verein erstrebt keinen Gewinn.

§ 3 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft:

Die Mitgliedschaft beim Verein können erwerben, alle Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Organisationen, Behörden, sowie alle am Vereinszweck Interessierten.

Der Antrag auf Mitgliedschaft ist schriftlich zu stellen, Über die Aufnahme entscheidet die Vorstandschaft

ohne Angabe von Gründen.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Kündigung. diese ist auszusprechen unter Einbehaltung einer Frist

von 3 Monaten zum Schluß des Geschäftsjahres (=Kalenderjahr), erstmals jedoch zum 31.12.1974.

Sollte während des laufenden Geschäftsjahres eine Firma liquidieren, so erlischt auch ohne Kündigung

zum Ende des Kalenderjahres die Mitgliedschaft.

Mitglieder, die dem Zweck des Vereins zuwiderhandeln, sein Ansehen schädigen oder mit der Zahlung

der Beiträge trotz Mahnung länger als 3 Monate im Rückstand bleiben, können durch Beschluß des

Vorstandes ausgeschlossen werden.

Das ausscheidende Mitglied hat keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

Die Eintreibung rückständiger Mitgliedsbeiträge bleibt vorbehalten.

§ 4 Beiträge:

Zur Deckung der Kosten für die Werbetätigkeit des Vereins, haben die Mitglieder Beiträge zu entrichten.

Die Beiträge werden durch den Vorstand für das jeweilige folgende Vereinsjahr festgesetzt. (Die Beschlüsse

des Vorstandes über die Beiträge bedürfen zur Ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Mitglieder-

versammlung):

§ 5 Organe des Vereins:

Die Organe des Vereins sind: 
der Vorstand gem. § 26 BGB





die Mitgliederversammlung

§ 6 Vorstand:

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB setzt sich zusammen aus:

1. Vorsitzenden

2. Vorsitzenden

3. Schatzmeister (Kassier)

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch zwei der genannten Vorstandsmitglieder

gemeinschaftlich.

Der Vorstand wird jeweils auf die Dauer von 3 Jahren gewählt, Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Zusätzlich zum Vorstand gem. § 26 BGB können durch die Mitgliederversammlung bis zu 4 Beiratsmitglieder

gewählt werden, die nicht zum Vorstand gem. § 26 BGB gehören.

Die Vorstandsmitglieder gem. § 26 und die Beiratsmitglieder bilden ein Vereinsgremium , das für alle internen

Vereinsangelegenheiten zuständig ist, die nicht von der Mitgliederversammlung zu beschließen sind.

Alle Beschlüsse und Entscheidungen dieses Vereinsgremiums werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden

getroffen.

Sitzungen des Vorstandsgremiums beruft der Vorsitzende soweit erforderlich unter Wahrung einer Frist von

3 Tagen ein.

§ 7 Mitgliederversammlung:

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Geschäftsjahr

einberufen. In dieser Hauptversammlung sind folgende Punkte zu behandeln:

a) der Jahresbericht

b) Jahresrechnung und Rechnungsprüfungsbericht

c) Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung

d) Wahl der Mitglieder des Vorstandes (soweit erforderlich nach 3 Jahren)

e) Wahl der Rechnungsprüfer

f) Haushaltsvoranschlag für das Geschäftsjahr

Die Einladung zur Mitgliederversammlung hat unter Wahrung einer Frist von mindestens einer Woche unter 

Beifügung der Tagesordnung zu ergehen.

Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen.

§ 8 Auflösung des Vereins:
Zur Auflösung des Vereins ist die Zustimmung von mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder erforderlich.

Sie kann nur in einer eigens hierfür einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Sollte zum Zeitpunkt der Auflösung des Vereins Vermögen vorhanden sein, so ist dies dem Ortsverband 

des Einzelhandels zuzuführen.

§ 9 Gerichtsstand:
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft ist Hersbruck.

Soweit die Satzung.

Eine Anmerkung zu § 6, Vorstand und Beirat: Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die „Beiräte“

Beisitzer genannt. Die Beisitzeranzahl ist in der Regel höher als die Zahl 4. Wir sind der Meinung,

dass sich die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt.

Bestimmte Beisitzer sind auch für ein bestimmtes Gebiet, sprich Mitglieder, zuständig und deren

direkter Ansprechpartner.

Beitragssatzung des Wirtschaftsforums Hersbruck

Zur Zeit werden als Mindestbeitrag 4,50 € * je Monat erhoben. Der Beitrag staffelt sich wie folgt:

Inhaber




je 4,50 €* / Monat

je Vollzeitarbeitskraft im Verkauf: 

je 4,50 €* / Monat

Teilzeitkräfte sind entsprechend auf Vollzeit hoch zurechnen.

Auszubildende werden nicht berechnet

Bei Handwerksbetrieben, wie z.B. Metzgereien oder Bäckereien gelten nur die Verkaufskräfte.

Für Industriebetriebe gibt es entsprechende Vereinbarungen.

Als Mindestbeitrag im Jahr zahlen Sie demnach nur 54,00 € / Jahr + gesetzliche MwSt. von zur Zeit 19 %.

Bei der Einstufung rechnen wir mit Ihrer Ehrlichkeit.

* immer + gesetzlicher MwSt von zur Zeit 19 %

